
512 Miszellen

Eine ganz andere Stelle des Papstbriefes deutet allerdings darauf hin, daß Anno 
sich an einem bestimmten Punkt seines Vorgehens der Mitwirkung seiner Geist­
lichen versicherte. Der Papst warf ihm vor, nach dem abgewiesenen Appellations­
versuch Methods cum sequacibus tuis et sociis eine „Quasi-Sentenz“ gegen diesen er­
lassen zu haben, die zu dessen Einkerkerung führte, Bei diesem Urteil handelte 
Anno zusammen mit Freisinger Klerikern, unter denen allein die sequaces et socii 
zu suchen sind. Das erinnert an die in drei Kirchenrechtssammlungen20 überlieferte 
Bestimmung, daß der Bischof - wie wir hinzufügen dürfen, in seiner Diözese - in 
Niemandes Sache urteilen dürfe wohne die Anwesenheit (praesentia) seiner Kleri­
ker“. Auch der Papst sprach hier nicht von consensus, der ohnehin in der praesentia 
enthalten gewesen sein dürfte. Er tadelte nicht sein Fehlen, ließ aber mit dem Hin­
weis auf die sequaces et socii die Annahme offen, daß nicht alle Freisinger Kleriker 
dieser „Quasi-Sentenz“, die vielleicht auf einer Diözesansynode erging, zugestimmt 
hatten. Jedenfalls war die Mitwirkung von Klerikern bei dieser Gelegenheit nicht 
grundsätzlich ausgeschaltet worden. Das spricht abermals dafür, daß der oben erör­
terte Satz einen anderen Sachverhalt im Auge hatte: den der Verweigerung der Ge­
meinschaft mit Methodius.

20) Statuta ecclesiae antiqua c. 14 (XXIII), CC 148 (1963) S. 168f. (audiat); Collectio Hiber­
nica 1,10 m, ed. Wasserschieben (wie oben Anm. 12) S. 7 (judicare audeat); Collectio 
Vetus Gallica XXXVI, 1, ed. M o r d e k (wie oben Anm. 10) S. 476 (audiat).

21) Vgl. oben Anm. 11.
22) G a m b e r (wie oben Anm. 11) S. 73.
23) Das tat auch der Salzburger Verfasser der Conversio Bagoariorum et Carantanorum c. 

12, MGH SS 11 S. 13: quidam Graecus Methodius nomine; eb. c. 14, S. 14: Methodius philosophus.

Stellt man den consensws-Satz schließlich in Zusammenhang mit der ganzen Reihe 
der vom Papst gegen Anno erhobenen Vorwürfe, so bestätigt sich nicht nur die hier 
dargelegte Auffassung, sondern es ergibt sich auch eine chronologische Folge der 
Anno vom Papst vorgeworfenen Vergehen. Johann VIU. erhob gegen Anno folgen­
de Vorwürfe:

1) Der Bischof habe voller audada und presumptio die Stellvertretung des aposto­
lischen Stuhls usurpiert und sich, als wäre er ein Patriarch, das Urteil über einen 
Erzbischof angemaßt; das traf den Urteilsspruch der Regensburger Synode von 870, 
an dem Anno mitgewirkt hatte;

2) er habe seinen Bruder Methodius, den Pannonischen Erzbischof und päpst­
lichen Legaten, tyrannice magis quam canonice behandelt und ihn nicht einmal des 
consensus (= consessus), der Gemeinschaft mit seinen Priestern, gewürdigt . Dieser 
Vorwurf setzt - wie die darauf folgenden - voraus, daß Methodius nach der Synode 
in den Gewahrsam Annos gegeben wurde. Dabei ist nicht feststellbar und auch 
gleichgültig, ob Methodius in Freising selbst oder in einem Kloster der Freisinger 
Diözese festgehalten wurde. Die hier praktizierte Form der Verweigerung der Ge­
meinschaft war von besonderer Schärfe, weil Methodius nicht einmal wie ein Prie­
ster aus einer fremden Diözese behandelt wurde, dem der Platz neben den heimi­
schen Priestern sehr wohl zugestanden hätte , und weil nicht nur sein erzbischöf­
licher, sondern auch sein - wahrscheinlich erst in Rom empfangener - priester­
licher Rang ignoriert wurde . Es war kein Wunder, daß der Papst darin eine 
Beleidigung (contumelid) des Apostolischen Stuhls sah;
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